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 Veröffentlicht am 09.06.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §254;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Zurückweisung - Erweiterung der ESt - Eine Verböserung iSd B des VwGH v 15.12.1981, 81/14/0071, VwSlg 5636 F/1981,

ergibt sich nicht aus einer Gegenüberstellung von Guthaben und/oder Rückständen am Steuerkonto des

Abgabep>ichtigen, sondern allein daraus, daß die Berufungsentscheidung eine gegenüber dem erstinstanzlichen

Bescheid höhere Abgabenfestsetzung ausspricht.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Finanzrecht
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